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KONTAKT

Steffi Hanka
BEM-Beauftragte und Disability Managerin
Gebäude 06 | Raum 318
Tel.: 0391 67-52533 | steffi.hanka@ovgu.de

Silke Springer
BEM-Beauftragte I Koordinatorin Gesundheitsmanagement
Gebäude 06 | Raum 313
Tel.: 0391 67-58825 | silke.springer@ovgu.de
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.ovgu.de/gesundheit/bem 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg



INFORMATIONEN

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Gesundheitsmanagement der OVGU 

Die Gesundheit unserer Beschäftigten ist uns sehr wichtig. Deshalb bieten wir allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern Unterstützung an, die innerhalb von 12 Monaten mehr
als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt waren. Die Unterstützung erfolgt im Rahmen
des sogenannten Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) zu dem jeder Arbeit-
geber gesetzlich verpflichtet ist.

Das Ziele des BEM besteht darin, nach längerer Krankheit gemeinsam mit Ihnen Maßnah-
men zu erarbeiten,die Ihnen helfen, Ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, das Zurück-
kommen an den Arbeitsplatz zu erleichtern und möglichst erneuter
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen - unabhängig davon, ob Ihre gesundheitliche Beein-
trächtigung durch die Arbeit verursacht wurde oder nicht. Im Rahmen eines BEM-Verfah-
rens kommen z.B. folgende Maßnahmen zur Anwendung:

» Arbeitsplatzbegehung und arbeitsplatzbezogene Gesundheitsberatung

» Ergonomische Verbesserung des Arbeitsplatzes/des Arbeitsumfeldes

» Bereitstellung technischer Arbeitshilfen 

» Individuelle Arbeitsgestaltung (Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation)

» Vermittlung interner oder externer Beratungsangebote
   (z.B. Betriebsärztin, Psychosoziale Beratung, Rentenversicherung etc.)

Der BEM-Prozess
Die Teilnahme am BEM ist freiwillig und verläuft nach einem festgelegten 
Vorgehen (siehe Grafik). Vor Beginn eines BEM laden wir Sie zu einem 
ausführlichen Informationsgespräch ein.
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» Mehr als 42 Tage innerhalb
der letzten 12 Monate

Nein

» Akteure nach Zuständigkeit
» Begleitung durch BEM-

Beauftragte/n

» Betroffene/r und BEM Beauftragte/r
+ ggf. Vertrauensperson
+ ggf. weitere Akteure

(z.B. Personalrat, Betriebsärztin)

» Kontaktaufnahme durch BEM-Beauftragte/n
und Einladung zum BEM-Informationsgespräch

» Betroffene/r und BEM-Beauftragte/r
+ ggf. eine Person Ihres Vertrauens
(z.B. Angehörige, Bekannte, Personalrat)

Ja


